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dursten die Besoldungen etwas höher gestellt werden. Wir können
uns indeß auch mit der Aufstellung eines Generalschulinspektors
befreunden, im Falle die Schulkommissäre beibehalten werden sollten.

Die Schulzeit betreffend, wäre es wol am Orte, wenn das Gesetz

ein Minimum der Stundenzahl für das Sommer- und
Winterhalbjahr festsetzte, im Uebrigen aber der Verschiedenheit der Gegenden
Rechnung tragend, die nähere Bestimmung der längern oder kurzcrn
Ferien Spezialreglementen überließe. Diese bedürften regierungs-
räthlicher Genehmigung. — Schulgelder scheinen uns bei den
Mittelschulen für Vcrmögliche am Orte. Die Festsetzung eines Maximums

der Schülerzahl und eines Minimums der Lchrerbesoldung ist
wol eine allgemeine Forderung der Lehrer und Schulfreunde, Ohne
größere finanzielle Opfer von Seite des Staates und der Gemeinden
sind alle Reorganisattonspläne nutzlos und an eine Hebung der Volksschule

und der Volksbildung nicht zu denken.
Mögen Lehrer und Schulfreunde sich vereinigen, eben so ruhig

und würdig, als nachdrücklich und ernst eine Bessergestaltung deS

Schulwesens zu verlangen und die Staatsbehörden sich hiezu geneigt
zeigen und muthig an's Werk gehen!

Schul-Ehronik.

Ben». (Korresp.) „Unser Mittelschulwesen ist krank bis in's
Herz hinein!" So begann schon vor ti Jahren ein Aufsatz in der
damaligen Schulzeitung, mit genauer Nachweisung der Fehler und
Gebrechen. Und heute noch ist dieser Stoßseufzer wahr; ja er ist eine

um so traurigere Wahrheit, als seither eils Jahre verflossen sind und
so viel als Nichts zur Genesung gethan wurde. Wol wurde s. H.
eine Reorganisation der Jndustneschule vorgenommen ; aber, du mem
Gott! was für eine? Ein paar Lehrer wurden entfernt und einfach
dafür ein paar andere angestellt. Das Uebel blieb dasselbe: höchst
nngenügende Leistungen.

Am Progpmnasium soll's nicht viel besser aussehen, worüber- ich

indessen weniger sagen kann ; doch soll in einzelnen Fächern der längst
begraben geglaubte, ungeheuerlichste Mechanismus noch lustig floriren.

Nur das ist auffallend, wie solche Mängel trotz der Direktoren,
der jährlichen Prüfungsausschüsse und der drrekten Aufsicht der obersten

Erziehungsbehörde sich halten können. Vielleicht daß die jeweiligen

Herren Erziehungsdirektoren diese Anstalten wegen zu großer
Entfernung nie besuchen können.

Eines aber ist und bleibt wahr, wie für alle Schulen, so auch
für diese: „Der Lehrer ist um der Schule willen da, nicht
umgekehrt; und es ist die höchste UnVerantwortlichkeit, solche
Anstalten Jahre lang verkümmern zu lassen, die den Staat und die
Eltern so schweres Geld kosten, und am Ende nach so langer Schulzeit
dennoch Schüler und Eltern betrogen sind um ihre Erwartungen und
Hoffnungen.
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— (Korresp.) Unter Allem, was bisher über die BesoldungS-
Verhältnisse unseres Standes in diesem Blatte erschien, hat mir nichts
so gut gefallen, als letzthin die Bemerkung : „Schämt sich das Amtsblatt

nicht, solche Besoldungen in die Welt hinaus zu schreiben?!"
Das ist der wahre Jakob, es muß die Scham erwachen, und zwar
oben, sonst bessert es nicht.

So lange die Tit. Erziehungsdirektion Schulen mit Fr. 50, 75
u. s. w. Besoldung ausschreiben läßt; so lange sie als oberste
Erziehungsbehörde filzigen' Gemeinden gestattet, lumpige Wohnungen,
Rauchhöhlen, durch die jeder Wind pfeift, — ferner jeden Grienhitgel,

den sie dem Lehrer als „Pflanzland" anweisen, und jedes
Scheit Holz hoch zu tariren, damit sie wenigstens etwas auf dem

Papier haben: so lange ist's mit der ökonomischen Besserstellung der
Lehrer aus. Das hat die Zeit bereits gelehrt. Ja die Gemeinden
werden sogar noch erfinderisch im Düpiren : sie rechnen allbereits dem
Lehrer das Material an, mit dem er für ihre Kinder de» Ofen heizen

soll (hörts, hörts Geschah wol auch anderwärts und zu
andern Zeiten Solches?! Bald wird er für das Schulzimmer Miethe
zahlen müssen. Wenn auch das Schulgesetz kein Minimum festsetzt,
so gestattet es doch, auf Besoldungserhöhung zu dringen. Der
Herr Erziehungsdirektor gestatte keine Schnle auszuschreiben unter
Fr. 150 von der Gemeinde, dazu werden jedem Lehrer im ganzen
Kanton unangerechnet zugewiesen: eine geräumige gesunde Wohnung

und wenigstens 1 Klf. Holz und 1 Juch. gutes Land. (Wollen
die Gemeinden das Vchulzimmer warm haben, so mögen sie

Material liefern.). Das wäre, wenn auch nicht viel, doch afange öp-
pis ; und hiezu braucht es keine vollständige Reorganisation, das ist
schnell geschehen; und will er das nicht von sich aus, so ist ja bald
ein solches Gesetzlein ausgearbeitet und dem Großen Rathe vorgelegt,

der es, in guter Hoffnung auf eise einstige Schulreform und
Organisation, als Nachtrag zum Schulgesetz von 1835 gewiß genehmigen

würde.
Thnrga«. Das berner'sche Schulblatt enthält nicht weniger

als 21 Ausschreibungen von Schulen, unter welchen, Wohnung
und Pflanzland inbegriffen, eine einzige 869 Fr., eine
zweite 440 Fr. eine dritte 344 Fr. eine vierte 300 Fr. abwirft^
sämmtliche übrigen aber weniger als 300 Fr. und zwar herab bis
auf 75 Fr., sage fünf und siebenzig neue Fr., eintragen. Mit dieser
elenden Besoldung soll der berner'sche Lehrer sich und seine Familie-
erhalten und an einigen Orten gar noch dieHeize für denSchul-
ofen bezahlen! Das klingt denn doch wie Spott und Hohn und
macht wahrlich dem g r ö ß t e n Schweizerkanton schlechte Ehre S chlim?
mer kann's wol nirgend's mehr stehen Da bedarf's noch gewaltiger
Anstrengungen von Seite des Staates, der Gemeinden und der Eltern,
um auch nur einen erträglichen Zustand herbei zuführm!

Diesem düstern Zustand stellen wir das freundlichere Bild
gegenüber, welches die thurg. Schulen gegenwärtig bieten! Laut
dem Rechenschaftsbericht des thurg. Erziehungsrathes fiir das Jahr
1853 beträgt seit der Einführung des neuen Schulgesetzes das Mi-


	Bern

